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Legal Highs

Der Stoff aus dem Chemielabor
In Online-Shops werden sogenannte Legal-High-Produkte wie Herbal Highs, Re-
search Chemicals oder Legal Ecstasies angeboten. Mit diesen als Kräutermischun-
gen, Lufterfrischer oder Badesalze deklarierten Drogen wird der Anschein erweckt, 
als handele es sich hierbei um legale Rauschmittel, deren Vertrieb ganz öffentlich 
stattfinde. 

Die Handeltreibenden preisen ihre Ware fälschlicherweise als harmlose Rauschmittel 
und legale Alternative zu verbotenen Drogen an. Sie vermitteln den Eindruck, diese seien 
ungefährlich und gesundheitlich unbedenklich. Häufig werden in der Werbung sogar noch 
die „natürlichen Substanzen“ hervorgehoben. Dabei haben beispielsweise bei den Kräuter-
mischungen die enthaltenen Kräuter nur eine Alibifunktion. Sie dienen als Trägerstoffe für 
chemische Verbindungen, die immer auch synthetische berauschende Substanzen enthal-
ten. Diese werden auf den Verpackungen jedoch nicht ausgewiesen, sodass der konsumie-
renden Person weder Zusammensetzung noch Wirkstoffkonzentration bekannt sind.

Neue psychoaktive Substanzen
Viele dieser sogenannten Legal-High-Produkte enthalten synthetisch hergestellte Cannabi-
noide – also dem Haschisch-Wirkstoff THC verwandte Stoffe – häufig in hoher Konzentrati-
on. Neben Cannabinoiden sind auch chemische Cocktails im Umlauf, die zum Beispiel die 
Wirkung von Kokain simulieren (Amphetamine). 

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

co
rb

is
rff

an
cy

Auf der Internetseite https://legal-high-inhaltsstoffe.de/de/substanzen.html findet 
sich eine Auflistung von Substanzgruppen und Tests zu Inhaltsstoffen. 

https://legal-high-inhaltsstoffe.de/de/substanzen.html
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Vermarktet werden die Substanzen in unterschiedlicher Form – als Pulver, Tabletten, Kap-
seln oder Kräutermischungen. Kräutermischungen wie „Spice“  oder vergleichbare Produk-
te, die eine cannabisähnliche Wirkung erzeugen, waren zuerst frei verkäuflich. Erst als in 
Laboranalysen nachgewiesen werden konnte, dass nicht die getrockneten Kräuter für die 
Rauschwirkung verantwortlich waren, sondern die beigemischten synthetischen Cannabi-
noide, konnte diese Stoffgruppe dauerhaft dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) unterstellt 
werden. Anfang des Jahres 2009 trat das Verbot in Deutschland in Kraft. Seither sind viele 
weitere Einzelstoffe dem BtMG unterstellt worden. 

Um das BtMG zu umgehen, tauchen ständig neue Substanzen auf dem Markt auf, die 
durch leichte Veränderungen der chemischen Struktur bereits bekannter Stoffe erzeugt 
werden. Auch trifft man vermehrt auf Substanzen, die aus seltenen chemischen Gruppen 
stammen. 

Im Jahr 2016 wurde zur Bekämpfung der Ver-
breitung neuer psychoaktiver Stoffe das Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) beschlossen. 
Das Gesetz sieht ein weitreichendes Verbot des 
Erwerbs, Besitzes und Handelns mit NPS und 
eine Strafbarkeit der Weitergabe von NPS vor. 
Dabei bezieht sich das Verbot in Ergänzung zum 
einzelstofflichen Ansatz des BtMG erstmals auf 
ganze Stoffgruppen und umfasst damit bereits 
etwa zwei Drittel der erhältlichen Stoffe.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (EBDD) hat im Rahmen des 
europäischen Frühwarnsystems bis Ende 2022 
mehr als 930 neue psychoaktive Sustanzen er-
mittelt. Diese Substanzen bilden eine breite Pa-
lette an Drogen wie synthetische Cannabinoide, 
synthetische Cathinone (Amphetaminderivate), 
Stimulanzien, Opioide und Benzodiazepine.

Risiken und mögliche Folgen des Konsums
Auf den Verpackungen der sogenannten Badesalze, Lufterfrischer, Pflanzendünger und 
Kräutermischungen ist meist der Warnhinweis aufgedruckt „Nicht zum menschlichen Kon-
sum bestimmt“. Dies sollte den konsumierenden Personen zu denken geben. Trotz dieses 
Hinweises sind die Produkte aber zum Erzielen von Rauschzuständen gedacht, indem sie 
geraucht, geschluckt oder gesnifft werden. Als problematisch und gefährlich erweist sich 
zudem, dass Angaben über Wirkstoffe und ihre Konzentration fehlen. Auch werden die 
Wirkstoffzusammensetzungen häufig verändert, sodass bei einem wiederholten Konsum 
nicht mit der gewohnten Wirkung gerechnet werden kann. Konsumierende Personen  ge-
hen damit ein schwer zu kalkulierendes Risiko ein. 

Der Konsum von psychoaktiven Substanzen birgt generell erhebliche Gesundheitsrisiken.  
Die von Konsumentinnen und Konsumenten am häufigsten berichteten kurzfristigen nega-
tiven Effekte waren Herzrasen, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, Übelkeit und Panikat-
tacken. Als mittel- und langfristige negative Folgen wurden am häufigsten Craving (starkes 
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Substanzverlangen) und Entzugssymptome genannt. Die meisten negativen Effekte wur-
den für synthetische Cannabinoide genannt, dies gilt ebenso für schwerere Nebenwirkun-
gen wie Bewusstlosigkeit oder Atemnot und Entzugssymptome.² 

Darüber hinaus können auch Langzeitrisiken nicht abgeschätzt werden, da viele der Sub- 
stanzen und deren Wirkung auf den menschlichen Organismus nicht bekannt und noch 
nicht erforscht sind.
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Verlasse Dich nicht auf eine „Marke“. Häufig ändern Herstellende die Zusammen-
setzungen der Räuchermischungen. Um diese weiter legal vertreiben zu können, 
verändern sie das optische Design der Verpackungen nicht. Das macht den Kon-
sum besonders gefährlich. Selbst bei identischer Verpackung und gleicher Dosie-
rung können bei konsumierenden Personen ganz unterschiedliche, teils negative 
Rauschwirkungen auftreten. Leicht kann es zu ungewollten Überdosierungen mit 
unerwünschten Nebenwirkungen kommen.³

Bei den Kräutermischungen können sich zum Beispiel die synthetischen Wirkstoffe 
auch als Bodensatz in der Verpackung ansammeln, sodass der Rausch zunächst 
als angenehm empfunden wird, es beim Konsumieren der Restmenge jedoch zu 
Überdosierung und gefährlichen Nebenwirkungen kommen kann.

² Drogen- und Suchtbericht 2019, Seite 99; https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/service/publika-
tionen/
³ https://legal-high-inhaltsstoffe.de/de/safer-use-räuchermischungen.html (Abruf: 02.02.2024)

https://www.bundesdrogenbeauftragter.de/service/publikationen
https://legal-high-inhaltsstoffe.de/de/safer-use-r%C3%A4uchermischungen.html
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Gefährliche Wahnvorstellungen 
Wahnvorstellungen und völliger 
Kontrollverlust sind Begleiterschei-
nungen, die durch den Konsum von 
psychoaktiven Substanzen hervor-
gerufen werden. Diese können zu 
Verhaltensentgleisungen führen, 
an die sich die Betroffenen später 
oft nicht mehr erinnern können. 
Gerade im Zusammenhang mit dem 
Konsum von Legal-High-Produkten 
tauchten in den letzten Jahren 
vermehrt schockierende Berichte 
über induzierte Wahnvorstellungen 
und daraus resultierende Gewaltat-
tacken, autoaggressive Handlungen 
bis hin zu Suizidversuchen auf.

Trotz der abschreckenden Erfahrungsberichte, die auch immer wieder durch die Presse 
gehen, scheint der Konsum von Legal Highs – vermutlich aufgrund der leichten Verfüg-
barkeit dieser Substanzen – unter Jugendlichen weit verbreitet, die damit verbundenen 
Risiken und Gefahren werden häufig verdrängt. Laut dem Jahresbericht der Drogenbeauf-
tragten aus dem Jahr 2021 haben in den vergangenen 12 Monaten 0,2 Prozent der jungen 
Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren NPS konsumiert, also eine Person von 500. 

Rechtslage
Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) regelt die Strafbarkeit von Drogendelikten. Hierzu 
zählen zum Beispiel Einfuhr, Erwerb, Abgabe, Veräußerung oder Handel, aber auch schon 
der Umgang mit „kleinsten gebrauchsfähigen Mengen“ ist – entgegen allen Gerüchten – 
strafbar. 

Bis zum Inkrafttreten des Neue psychoaktive Stoffe-Gesetzes (NpSG) im November 2016  
wurden neue psychoaktive Stoffe einzelstofflich in die Anlagen des Betäubungsmittelge-
setzes (BtMG) aufgenommen und dadurch verboten und strafbewehrt. Dazu müssen die 
Substanzen chemisch aufwändig auf Toxizität, Pharmakologie, Psychoaktivität analysiert 
sein – das braucht Zeit, ebenso wie ein betäubungsmittelrechtliches Verbotsverfahren. 
Zwischenzeitlich haben die Herstellenden die chemische Struktur des Stoffes verändert, 
sodass es nicht mehr von dem Verbot durch das BtMG betroffen war – aber weiterhin die 
psychoaktive Wirkung entfalten. Ein Wettlauf mit immer neuen Varianten einer Substanz 
und ihrer betäubungsmittelrechtlichen Regelung entsteht.

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k/

Pe
ta

ir

Neurobiologie
Die veränderten Wahrnehmungs- und Empfindungszustände lassen sich, wie auch 
bei anderen Drogen, durch deren unmittelbare Auswirkungen auf das Nervensys-
tem erklären. Durch den Konsum psychoaktiver Substanzen wird die Ausschüttung 
von Neurotransmittern (Überträgerstoffe) an den Synapsen (Verbindungsstellen 
zwischen Nervenzellen) manipuliert. Die gesteigerte oder verringerte Ausschüttung 
von Transmittern führt dann zu gravierenden Veränderungen in Wahrnehmung und 
Empfindung. Unter Umständen sind diese so stark, dass die Betroffenen nicht mehr 
zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden können. 
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Um diese Grauzone einzudämmen, wurde das NpSG beschlossen. Dieses verbietet ganze 
Stoffgruppen. Hierdurch ist es nicht mehr wie bisher möglich, durch kleine chemische Ver-
änderungen an den Substanzen Verbote zu umgehen und gefährliche Stoffe auf den Markt 
zu bringen. Ziel ist es, die Verbreitung und Verfügbarkeit solcher Stoffe einzudämmen.

Die ersten Stoffgruppen von NPS, die dem Verbot unterliegen, sind in einer Anlage aufge-
listet:

• von 2-Phenethylamin abgeleitete Verbindungen (d. h. mit Amphetamin verwandte Stoffe, 
einschließlich Cathinone)

• Cannabimimetika/synthetische Cannabinoide (d. h. Stoffe, die die Wirkung von Cannabis 
imitieren)

In Zukunft kann es angezeigt sein, weitere Stoffgruppen den Regelungen des NpSG zu 
unterwerfen oder aber Stoffgruppen auszuweiten oder einzuschränken. Stoffe, die als 
besonders gesundheitsgefährdend gelten, sollen auch weiterhin einzelstofflich dem BtMG 
unterstellt werden. Dieses geht den Regelungen des NpSG vor.

Trotz aller Bemühungen des Gesetzgebers, besonders Jugendliche und junge Erwachsene 
vor den unkalkulierbaren Gesundheitsgefahren durch Legal Highs zu schützen, wird es 
allerdings nach wie vor kaum möglich sein, den Bestellungen über das Internet entgegen-
zuwirken und die Herstellenden im In- und Ausland zu belangen. 

Gefährlicher Trend: Lachgas
Seit einigen Jahren ist Lachgas als Partydroge unter Jugendlichen beliebt. Aus dem 
Luftballon eingeatmet führt es zu einem schnellen kurzen Rausch. Lachgas ist in 
Deutschland legal, es ist billig und in fast jedem Supermarkt in Form von Patronen 
für Schlagsahne-Spender erhältlich. Bei hoher Dosierung wird aus der Substanz 
ein gefährliches Nervengift, das die Isolierung der Nervenbahnen zerstört und das 
Knochenmark schädigt. Die Folgen sind Koordinationsstörungen und erhebliche 
Schädigungen des Gehirns, in besonders schwerwiegenden Fällen kann das bis hin 
zu Lähmungen führen.4

4 https://www.spektrum.de/news/lachgas-wie-gefaehrlich-ist-die-neue-trenddroge/ 2199087?utm_
source=sdwv_daily&utm_medium=nl&utm_content=heute (Abruf: 05.02.2024)
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